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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. HERZOG-LIEBMINGER als Vorsitzende und die Richterin Dr. 
GRABNER-KLOIBMÜLLER als Beisitzerin im Beisein der Schriftführerin Fr. MITTERMAYR über die 
Beschwerde des XXXX, StA. Türkei, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.06.2009, FZ. 03 
36.967-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002, gemäß § 8 Abs 1 
AslyG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl Nr. 129/2004, sowie gemäß § 10 Abs 1 Z 2 AsylG 2005, BGBl I 
Nr. 100/2005, idF BGBl. I Nr. 29/2009, als unbegründet abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang 
 

1. Der detaillierte Verfahrensgang ergibt sich aus dem Verwaltungsakt des Bundesasylamtes. 
 

2. Der nunmehrige Beschwerdeführer, ein der kurdischen Volksgruppe zugehöriger Staatsangehöriger der 
Türkei, stellte am 03.12.2003 einen Asylantrag, zu welchem er zusammengefasst angab, in der Türkei zwischen 
1987 und 1988 wegen Unterstützung der PKK in Haft gewesen zu sein. Im Jahr 2000 seien bei einer 
Hausdurchsuchung seiner Wohnung unter anderem eine kurdische Flagge sowie ein Poster von Öcalan gefunden 
worden. Er sei auf die Polizeidirektion mitgenommen und dort geschlagen worden. Es sei ihm vorgeworfen 
worden, als Spitzel für die PKK zu arbeiten bzw. diese finanziell zu unterstützen. Er sei permanent von der 
Polizei verfolgt worden und habe ständig in Angst gelebt. 
 

3. Am 23.09.2004 (das Verfahren war zwischenzeitig mehrmals gemäß § 30 AsylG eingestellt worden; weiters 
war der Beschwerdeführer im April im Rahmen der Dublin II-VO aus Deutschland rücküberstellt worden) wurde 
der Beschwerdeführer niederschriftlich einvernommen, wobei er angab, 1988 in Deutschland einen Asylantrag 
gestellt zu haben, welcher Ende 1999/Anfang 2000 negativ entschieden worden sei, woraufhin er in die Türkei 
abgeschoben worden wäre. 
 

Im Oktober 2003 sei er von seinem Heimatort nach Istanbul gefahren, wo er sich ca. zwei Wochen aufgehalten 
habe, ehe er auf einem LKW versteckt nach Österreich gefahren und am 01.12.2003 angekommen sei. Beim 
ersten Einreiseversuch sei er an der österreichischen Grenze nach Ungarn zurückgeschickt worden, beim zweiten 
Versuch gelangte er nach Österreich. 
 

Zu seinem Fluchtgrund befragt gab der Beschwerdeführer an, dass er nach seinem Militärdienst (2000/2001) ein 
Kaffeehaus betrieben und gewisse politische Tätigkeiten durchgeführt habe, etwa die Sammlung von 
Unterschriften für die Einführung der kurdischen Sprache. Deswegen sei die Gendarmerie öfter in seinem Lokal 
gewesen und hätte versucht, den Geschäftsgang zu stören. 
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Während seiner Militärzeit sei er zwanzig Tage in Haft gewesen, weil er sich gegen seinen Vorgesetzten 
aufgelehnt habe. 
 

Früher habe er auch Kontakte zur PKK sowie zur HADEP gehabt, weswegen er immer Schwierigkeiten mit der 
Gendarmerie gehabt habe. Die PKK habe er mit Lebensmitteln unterstützt, für die HADEP habe er Flugblätter 
verteilt. 
 

Als er sich beim Stellvertreter des Sicherheitsdirektors der Provinz über die Gendarmerie beschwert habe, habe 
dieser den Personalausweis des Beschwerdeführers zerrissen und ihn selbst geschlagen. 
 

Im Falle seiner Rückkehr befürchte er, "jede Menge Probleme mit den genannten Behörden" zu bekommen, auch 
nach seiner Rückkehr aus Deutschland sei er schon dreizehn Tage in Haft gewesen, um ihn einzuschüchtern. 
 

4. Mit Bescheid vom 16.04.2005, FZ. 03 36.967-BAW, wies das Bundesasylamt - ohne weitere 
Verfahrensschritte - den Asylantrag gemäß §§ 7, 8 Abs 1 und Abs 2 AsylG ab. 
 

5. Dagegen wurde am 09.05.2005 Berufung (Beschwerde) erhoben. 
 

6. Mit Einrichtung des Asylgerichtshofes wurde der Verfahrensakt der Gerichtsabteilung E3 zugeteilt. 
 

7. In Erledigung der Beschwerde vom 09.05.2005 wurde der bekämpfte Bescheid mit Erkenntnis des 
Asylgerichtshofes vom 09.02.2009, GZ: E3 260.442-0/2008-13E, behoben und die Angelegenheit gemäß § 66 
Abs 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an die Erstbehörde 
zurückverwiesen. 
 

8. In der Folge fand am 27.02.2009 eine Einvernahme des Beschwerdeführers seitens des Bundesasylamtes statt, 
in welcher er vorbrachte, keine Familienangehörigen in Österreich zu haben. Er sei sechs Monate in 
Drogentherapie gewesen, derzeit müsse er einmal wöchentlich zu einer Therapiesitzung. 
 

Er sei bereits 1987 nach Deutschland gereist, wo sich zunächst auch sein Bruder aufgehalten habe. Dort habe er 
"schwarz" gearbeitet. 1991 sei er für kurze Zeit in der Schweiz aufhältig gewesen, dann wieder nach 
Deutschland zurückgekehrt, wo er bis 1998 eine Arbeitserlaubnis gehabt habe. Im Jahr 2000 sei er in die Türkei 
abgeschoben worden, wo er bei seiner Einreise befragt worden sei, ehe man ihn gehen ließ. Er habe dann seinen 
Militärdienst als einfacher Soldat abgeleistet und habe im Anschluss bis zu seiner neuerlichen Ausreise im 
Kaffeehaus seines Vaters gearbeitet. 
 

In der Folge gab der Beschwerdeführer an, Probleme zu haben. 
 

Er habe zwischen 1987 und 1998 die PKK monatlich mit 50,- DM unterstützt sowie einmal jährlich mit einer 
Spende von 1.000,- DM. 
 

Er habe familiäre Probleme, sein Vater sei ein Psychopath und wolle er nicht mit ihm zusammenleben. Es gehe 
ihm psychisch schlecht, weil sein Vater seine Mutter tyrannisiert habe, welche er nur knapp vom Selbstmord 
abhalten habe können. Er habe starke Schuldgefühle wegen seiner Mutter, welcher er versprochen habe, sie ins 
Ausland zu bringen, und wegen eines Freundes, welcher bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei. 
 

Er möchte auf keinen Fall in die Türkei, aber sobald seine Drogentherapie vorbei sei, möchte er auch nicht in 
Österreich bleiben. 
 

Beim türkischen Militär habe er sehr schlimme Sachen erlebt, sonstige Vorfälle in der Türkei habe es nicht 
gegeben. 
 

Befragt, ob er in der Türkei politisch oder religiös tätig gewesen oder Mitglied einer Partei oder Organisation 
gewesen sei, gab der Beschwerdeführer wörtlich an: 
 

"Das was ich bisher angegeben habe, stimmt alles nicht mehr. Mich interessiert das nicht, ich habe übertrieben. 
Ich wollte nur weg von der Türkei, weil ich so familiäre Probleme hatte. Ich wollte eigentlich nach Kanada, ich 
hatte Geldprobleme." 
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Er wolle nicht in die Türkei zurück, weil er seine Familie und "diese Mentalität" nicht ausstehen könne, wenn er 
Polizisten und Soldaten sehe, verfalle er in Depressionen. 
 

Weiters legte der Beschwerdeführer einen Versicherungsdatenauszug vor, wonach er von März 1992 bis 
Dezember 1998 in Deutschland rentenversichert gewesen sei. 
 

9. Mit Bescheid vom 18.03.2009 bestellte das Bundesasylamt einen Facharzt für Psychiatrie und Neurologie 
zum nichtamtlichen Sachverständigen. 
 

10. Dieser kam in seinem Gutachten vom 18.04.2009 zum Ergebnis, dass beim Beschwerdeführer aus 
psychiatrischer Sicht eine leichte bis mittlere depressive Episode im Rahmen einer rezidivierenden depressiven 
Störung mit somatischem Syndrom vorliege und weiters bei ihm ein Zustand nach Morphinabhängigkeit bestehe, 
wobei er nunmehr abstinent sei. 
 

Es werde eine neuerliche nervenärztliche Behandlung mit einer entsprechenden medikamentösen Einstellung 
empfohlen, weiters die Fortführung der Drogenentwöhnungstherapie. Die Verhandlungs-, Einvernahme- und 
Geschäftsfähigkeit sei gegeben. 
 

11. Am 28.05.2009 wurde der Beschwerdeführer seitens des Bundesasylamtes neuerlich niederschriftlich 
einvernommen, wobei er angab, einmal wöchentlich bei einer Psychologin in Behandlung zu sein, und 
diesbezüglich einen Therapiepass vorlegte. Weiters legte er auch einen Befund einer Psychologin vor, wonach 
Hinweise auf eine posttraumatische Belastungsstörung sowie auf eine schwere depressive Episode bestünden 
und eine Weiterführung der Psychotherapie empfehlenswert erscheine. 
 

Er nehme auch Medikamente, Drogenkonsum verneinte er. 
 

Zu seinem Militärdienst befragt gab er an dass dieser normalerweise 18 Monate dauere, er jedoch bereits Ende 
2002 nach 15 Monaten entlassen worden sei. Er habe sich dann noch ca. drei Monate in der Türkei aufgehalten, 
ehe er illegal über Ungarn nach Slowenien gereist sei, von dort jedoch nach Ungarn zurückgeschoben worden 
sei, wo er sich ca. ein Jahr in einem Auffanglager aufgehalten habe. Hernach sei er - beim zweiten Versuch - 
nach Österreich gelangt. 
 

Er habe versucht, in der Türkei zu bleiben, er komme dort aber nicht zurecht, er habe das Leben dort nicht mehr 
ausgehalten. 
 

Er sei kein Mitglied einer Organisation, in Deutschland habe er die PKK bei Sammlungen in den 
Flüchtlingsheimen finanziell unterstützt. 
 

Im Falle einer Rückkehr in die Türkei befürchte er, so wie bei seiner Abschiebung aus Deutschland befragt zu 
werden, weshalb er die Türkei verlassen habe 
 

12. Am 25.06.2009 wurde der Beschwerdeführer seitens des Bundesasylamtes neuerlich niederschriftlich 
einvernommen, wobei ihm das psychiatrische Gutachten vom 18.04.2009 (oben Punkt I.10.) zur Kenntnis 
gebracht wurde, gegen welches er keine Einwände erhob. 
 

Weiters wurden ihm Länderberichte über die Möglichkeiten einer psychiatrischen Behandlung in der Türkei 
sowie zur Krankenversicherung vorgehalten, wozu er wie folgt wörtlich Stellung nahm: 
 

"Ich bin in Österreich krank geworden und nicht in der Türkei. In der Türkei werde ich sicher nicht behandelt." 
 

Ergänzend gab er an, er wolle nicht mehr hier bleiben, er wolle nach Deutschland gehen, wo er noch Rechte 
habe. 
 

13. Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.06.2009 wurde der Asylantrag des 
Beschwerdeführers abermals gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen (Spruchpunkt I.). 
 

Gemäß § 8 Abs 1 AsylG 1997 wurde die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Beschwerdeführers in die Türkei für zulässig erklärt (Spruchpunkt II.) und der Beschwerdeführer gemäß § 10 
Abs 1 Z 2 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Türkei ausgewiesen (Spruchpunkt III.). 
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Unter den Feststellungen führte das Bundesasylamt aus, dass die Identität des Beschwerdeführers nicht 
feststünde, jedoch dessen türkische Staatsangehörigkeit sowie kurdische Volksgruppenzugehörigkeit. 
 

Aufgrund zweier strafgerichtlicher Verurteilungen nach dem SMG sei über den Beschwerdeführer ein 
Rückkehrverbot verhängt worden. 
 

Weiters stehe dieser in Therapie und leide an den vom psychiatrischen Sachverständigen festgestellten 
Krankheiten. 
 

Es könne nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in der Türkei asylrelevanter Verfolgung 
ausgesetzt gewesen sei oder einer derartige Verfolgung bei seiner Rückkehr zu befürchten hätte. 
 

Auch könne nicht festgestellt werden, dass er im Falle seiner Rückkehr in die Türkei einer 
Verfolgungsgefährdung iSd Art 3 EMRK ausgesetzt wäre. 
 

Der Beschwerdeführer, welcher über gute Deutschkenntnisse verfüge, habe in Österreich keine Angehörigen und 
gehe keiner Arbeit nach. 
 

Das Bundesasylamt stützte sich auf umfangreiche Feststellungen zur Lage in der Türkei (Seiten 18 bis 32 des 
Bescheides), insbesondere zur Allgemeinen Lage sowie zu den Themen Politik/Wahlen/Opposition, 
Menschenrechte, Lage der Kurden, Rückkehrfragen, medizinische Versorgung, Möglichkeiten der 
Drogenersatztherapie, Behandlung nach Rückkehr sowie Einreisekontrollen. Es finden sich umfangreiche und 
nachvollziehbare Quellenangaben, wobei die Quellen hiefür hinreichend aktuell sind. 
 

In seiner Beweiswürdigung legt das Bundesasylamt dar, dass der Beschwerdeführer seine Fluchtgründe im Laufe 
der Einvernahmen unterschiedlich und widersprüchlich dargestellt habe, wobei die Angaben in den einzelnen 
Einvernahmen näher dargestellt wurden. Schließlich habe der Beschwerdeführer auch selbst angegeben, die 
Türkei wegen familiärer bzw. privater Gründe verlassen zu haben, sowie dass seine bisherigen Angaben nicht 
stimmen würden. 
 

Hinsichtlich des Gesundheitszustands des Beschwerdeführers komme dem psychiatrischen 
Sachverständigengutachten höherer Wert zu als dem psychologischen Befund, zumal in ersterem in 
nachvollziehbarer Weise dargelegt werde, wie der Sachverständige zu seinen medizinischen Schlussfolgerungen 
gelangt. 
 

Rechtlich führte das Bundesasylamt zu Spruchpunkt I. aus, dass der Beschwerdeführer keine Verfolgung iSd 
GFK glaubhaft zu machen vermocht habe, weshalb diese auch nicht der rechtlichen Begründung zugrunde gelegt 
werden könne und jenem kein Asyl zu gewähren sei. 
 

Spruchpunkt II. begründete das Bundesasylamt zusammengefasst damit, dass in der Türkei keine solche extreme 
Gefährdungslage bestehe, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung iSd Art 2 und 3 
EMRK ausgesetzt wäre. 
 

Auch sei der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers nicht derart, dass von einer lebensbedrohlichen 
Erkrankung ausgegangen werden müsse, und sei die medizinische Grundversorgung in der Türkei gewährleistet. 
 

Der Beschwerdeführer verfüge auch über Schulbildung und langjährige Arbeitserfahrung. 
 

Zu Spruchpunkt III. führte das Bundesasylamt aus, dass kein schützenswertes Familienleben des 
Beschwerdeführers in Österreich vorliege. 
 

Hinsichtlich eines Eingriffs in das Privatleben des Beschwerdeführers legte das Bundesasylamt in einer 
Interessensabwägung dar, dass eine Ausweisung gerechtfertigt sei. 
 

14. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 08.07.2009, beim Bundesasylamt 
eingelangt am 09.07.2009, fristgerecht Beschwerde. 
 

Darin wird darauf verwiesen, dass der Beschwerdeführer angegeben habe, nach seiner Abschiebung von 
Deutschland in die Türkei dreizehn Tage festgehalten und unter Folter zu seinen exilpolitischen Tätigkeiten 



 Asylgerichtshof 10.09.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 17 

befragt worden sei. Nach zwei Wochen sei es seinem Vater gelungen, durch Bestechung die Freilassung des 
Beschwerdeführers zu erwirken. 
 

Die Aussage im Rahmen der Einvernahme am 27.02.2009, dass alle seine bisherigen Angaben nicht stimmen 
würden, habe der Beschwerdeführer nur gemacht um die Einvernahme zu beenden, zumal ihm die Referentin 
schon zu deren Beginn die Rückkehrhilfe empfohlen habe. Auch wies der Beschwerdeführer auf seine 
Depressionen und seine Drogenabhängigkeit hin. 
 

Es sei jedenfalls davon auszugehen, dass er bei einer Rückkehr in die Türkei am Flughafen angehalten und den 
Antiterroreinheiten zu weiteren Verhören überstellt werde, wo es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Folter und 
Misshandlungen komme. 
 

Auch gehe das Bundesasylamt irrtümlich davon aus, dass Voraussetzung für die Asylgewährung eine bereits 
erfolgte Verfolgung sei (und nicht die Furcht davor). 
 

Weiters liefe der Beschwerdeführer jedenfalls auch Gefahr, bei einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden. 
 

Die Ausweisung sei nicht zulässig, weil das Verfahren aufgrund der Beschwerde nach wie vor anhängig und der 
Beschwerdeführer bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss zum Aufenthalt im österreichischen Bundesgebiet 
berechtigt sei. 
 

15. Hinsichtlich des Verfahrensherganges und Parteienvorbringens im Detail wird auf den Akteninhalt 
verwiesen. 
 

16. Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Verwaltungsakt unter zentraler 
Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Beschwerdeführers vor dem Bundesasylamt, des 
bekämpften Bescheides sowie des Beschwerdeschriftsatzes. 
 

II. DER ASYLGERICHTSHOF HAT ERWOGEN: 
 

1. Am 1. Juli 2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren sind vom Asylgerichtshof nach 
Maßgabe des § 75 AsylG BGBl I Nr. 100/2005 idF 29/2009 weiter-zuführen. 
 

Gemäß § 23 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz 
- AsylGHG) idF BGBl I Nr. 147/2008, sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 
100, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, weshalb im gegenständlichen Fall im hier 
ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr.51 zur Anwendung 
gelangt. 
 

Gemäß § 66 Abs 4 AVG hat die erkennende Behörde, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, im Spruch und in der 
Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Anzuwenden war das AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 bzw. (hinsichtlich der in 
seinem § 44 Abs 3 genannten Paragraphen) BGBl. I Nr. 129/2004 bzw. § 10 des AsylG 2005, BGBl I Nr. 
100/2005 idF BGBl I Nr. 29/2009, (im Folgenden: "AsylG"), das AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in der geltenden 
Fassung und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung. Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I 
Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch 
einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gemäß § 60 Abs. 3 AsylG 2005 
entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 
2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei 
Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von 
anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im 
zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im 
vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen für eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch 
die für eine Entscheidung durch den Kammersenat vor. 
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2. Der angefochtene Bescheid basiert nun grundsätzlich auf einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren und 
fasst in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der 
Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung in der Rechtsfrage klar und 
übersichtlich zusammen. Das Bundesasylamt hat sich mit dem individuellen Vorbringen auseinander gesetzt und 
in zutreffenden Zusammenhang mit der Situation des Beschwerdeführers gebracht. 
 

Auch die rechtliche Beurteilung begegnet im Ergebnis keinen Bedenken. 
 

2.1. Wenn der Beschwerdeführer angibt, dass er seine Aussage in der Einvernahme vom 27.02.2009, wonach 
seine bisherigen Angaben nicht stimmen würden und übertrieben seien, nur reflexartig getätigt habe, um die 
Einvernahme zu beenden, zumal ihm seitens der Referentin die Rückkehrhilfe nahe gelegt worden sei, so ist 
dazu zunächst festzuhalten, dass der Beschwerdeführer auch am 28.05.2009 und am 25.06.2009 jeweils 
niederschriftlich einvernommen wurde. Bei diesen Einvernahmen korrigierte er dies jedoch nicht, sondern 
bejahte vielmehr stets die Frage, ob er alle seine Gründe für die Asylantragstellung angegeben und genügend 
Zeit für deren Darlegung gehabt habe. 
 

2.2. Weiters übersieht der Beschwerdeführer, dass die von ihm angegeben Fluchgründe jedenfalls 
widersprüchlich waren, wie auch im angefochtenen Bescheid zutreffend bemerkt wird. 
 

So gab er anlässlich der Asylantragstellung im diesbezüglichen Formblatt (AS 7) an, 1987/88 wegen 
Unterstützung der PKK in Haft gewesen zu sein. Weiters sei im Jahr 2000 er wegen eines Posters von Öcalan 
und einer kurdischen Flagge in seiner Wohnung von der Polizei mitgenommen und geschlagen worden. 
 

Bei der Einvernahme am 23.09.2004 gab der Beschwerdeführer demgegenüber an, in dem von ihm betriebenen 
Café kurdische Plakate aufgehängt und deswegen Probleme mit der Polizei bekommen zu haben. Weiters sei er 
beim Militär wegen Problemen mit dem Vorgesetzten zwanzig Tage inhaftiert worden und habe, als er sich 
darüber beschweren wollte, der Sicherheitsdirektor seinen Personalausweis zerrissen. Früher habe er auch die 
PKK mit Lebensmitteln und die HADEP durch das Verteilen von Flugblättern unterstützt. 
 

Bei der Einvernahme am 27.02.2009 gab er demgegenüber wiederum an, dass seine bisherigen Angaben nicht 
stimmen würden, sondern dass er die Türkei wegen familiärer Probleme verlassen habe, wobei er auch bei den 
folgenden Einvernahmen blieb. 
 

Bereits aufgrund dieser Divergenzen zwischen den einzelnen Einvernahmen kann das Vorbringen des 
Beschwerdeführers nicht als glaubhaft angesehen werden. 
 

2.3. Wenn in der Beschwerdeschrift weiters versucht wird, diese Widersprüche mit seinem psychischen Zustand 
bzw. seiner ehemaligen Drogenabhängigkeit zu erklären, so ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer laut dem 
eingeholten Gutachten eines Facharztes für Psychiatrie und Neurologie jedenfalls als einvernahme- und 
geschäftsfähig anzusehen ist. Auch gab er bei den einzelnen Einvernahmen nicht an, Probleme zu haben. 
 

2.4. Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers bestehen auch aufgrund dessen divergierender 
Angaben zum Reise- bzw. Fluchtweg: 
 

Bei der Datenaufnahme am 23.09.2004 gab er zunächst an, von 1992 bis 2003 in Deutschland gearbeitet zu 
haben, den Militärdienst habe er von 2000 - 2001 in der Türkei abgeleistet. Über Vorhalt dieser Divergenz gab er 
in der Einvernahme vom selben Tag an, er habe bereits seit 1988 in Deutschland gelebt, sei aber zurückgekehrt, 
um den Militärdienst zu leisten. Im Oktober 2003 sei er zunächst von seinem Heimatort nach Istanbul gefahren, 
nach zwei Wochen dort weiter nach Österreich. 
 

Bei der Einvernahme vom 27.02.2009 gab er an, bereits 1987 nach Deutschland gereist zu sein und sich dort - 
mit einer Unterbrechung von rund eineinhalb Monaten, während welcher er in der Schweiz gelebt habe - bis 
2000 aufgehalten zu haben. Bis zu seiner neuerlichen Ausreise habe er im Kaffeehaus seines Vaters im 
Heimatdorf gearbeitet. Laut einem vorgelegten Versicherungsverlauf war er jedenfalls von März 1992 bis Ende 
1998 in Deutschland rentenversichert. 
 

Am 28.05.2009 gab er demgegenüber an, nach dem Militärdienst, ca. 2001, noch etwa drei Monate in der Türkei 
gewesen zu sein und dann illegal über Ungarn nach Slowenien gereist zu sein, welcher Staat in nach Ungarn 
zurückgeschoben habe. Dort habe er sich etwa ein Jahr in einem Auffanglager aufgehalten, eher er nach 
Österreich gelangt sei. 
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2.4. Was die Anhaltung des Beschwerdeführers am Flughafen in Istanbul anlässlich seiner Abschiebung aus 
Deutschland im Jahr 2000 betrifft, so ist diese grundsätzlich glaubwürdig, zumal auch aus den getroffenen 
Feststellungen (vgl. S 30 f des angefochtenen Bescheides) hervorgeht, dass abgeschobene Personen bei der 
Rückkehr in die Türkei einer Routinekontrolle unterzogen werden. 
 

Nicht festgestellt werden konnte jedoch, dass der Beschwerdeführer damals dreizehn Tage festgehalten, befragt 
und gefoltert worden sei. Der Beschwerdeführer hat zwar am 23.09.2004 - beiläufig - angegeben, dreizehn Tage 
in Haft gewesen zu sein, um ihn einzuschüchtern, Folter oder dergleichen erwähnt er jedoch erstmals in der 
Beschwerdeschrift. Auch am 27.02.2009 macht er diesbezüglich keine näheren Angaben, sondern führt vielmehr 
aus, dass man ihn, weil er lange nicht in der Türkei gewesen sei, am Flughafen befragt habe. Er habe zwar Angst 
gehabt, dass er festgenommen werde, man habe ihn jedoch gehen lassen und sei er zu seinen Eltern 
zurückgekehrt. Diese Angabe hielt er auch am 28.05.2009 aufrecht (AS 399) und äußerte als 
Rückkehrbefürchtung, dass er befragt werden könnte, warum er die Türkei verlassen habe. Auch hier nennt der 
Beschwerdeführer weder eine längere Anhaltung noch Folter. 
 

Aus diesem Grund kann lediglich festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer bei seiner Abschiebung aus 
Deutschland befragt, jedoch sodann freigelassen wurde. Eine Anhaltung in der Dauer von dreizehn Tagen und 
eine Befragung unter Folter zu seinen exilpolitischen Tätigkeiten kann hingegen nicht festgestellt werden, wobei 
auch das Vorbringen in der Beschwerde, dass sein Vater durch Bestechung seine Freilassung erwirkt habe, nicht 
nachvollziehbar ist, zumal er noch bei der Einvernahme vom 27.02.2009 vorbrachte, seine Familie nicht 
ausstehen zu können, und er seinen Vater als "Psychopathen" bezeichnete, welcher die Familie tyrannisiere. 
 

2.4.1. Die Zulässigkeit für den Asylgerichtshof, über die Beweiswürdigung der Erstbehörde hinaus ergänzende 
Schlüsse aus den bisherigen Ermittlungen zu ziehen, ergibt sich aus § 41 Abs 7, 2. Fall, AsylG 2005, wonach 
von einer mündlichen Verhandlung auch dann abgesehen werden kann, wenn sich aus "den bisherigen 
Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht". Um der 
Begründungspflicht, resultierend aus § 60 AVG, wonach der Bescheid [das Erkenntnis] erkennen lassen muss, 
aus welchen Erwägungen die Behörde [der Asylgerichtshof] zu dieser Ansicht gelangt ist, zu entsprechen, bedarf 
es aber einer (nachvollziehbaren) Darstellung der dafür maßgeblichen gedanklichen Vorgänge. 
 

Der Gesetzgeber verwendet hier mit "zweifelsfrei" eine andere Diktion wie im § 6 Abs 1 Z 4 AsylG 1997 idFd 
Asylgesetz-Novelle 2003, wonach ein Asylantrag als offensichtlich unbegründet abzuweisen ist, wenn das 
"...Bedrohungsszenario offensichtlich den Tatsachen nicht entspricht". Schon aus dem anders gewählten 
Wortlaut leuchtet es ein, dass der Gesetzgeber hier im § 41 Abs 7 2. Fall AsylG 2005 idgF - womit eine 
Erweiterung der Möglichkeit der Abstandnahme von einer mündlichen Verhandlung geschaffen werden sollte - 
mit "zweifelsfrei" auf Grund des anderen Wortsinnes eine andere Wertung anlegen wollte, als mit der 
"Offensichtlichkeit", ansonsten es keiner Änderung der Diktion bedurft hätte. Daraus resultiert aber auch, dass 
sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Offensichtlichkeit (vgl. Feßl/Holzschuster, 
Asylgesetz 1997 Praxiskommentar, S 100ff mwN auf die Judikatur des VwGH) im zitierten § 6 AsylG 1997 
nicht ohne weiteres auf diese neue Bestimmung übertragen lässt. Dem Wortsinn nach ist unter "zweifelsfrei" die 
"Freiheit von (innerer) Unsicherheit, Ungewissheit, mangelndem Glauben oder innerem Schwanken gegenüber 
einem (möglichen) Sachverhalt oder einer Behauptung" zu verstehen. Zu dieser Überzeugung hat der Richter 
(das Gericht) auf Basis der "bisherigen Ermittlungen" zu gelangen. 
 

2.4.2. Hier ergeben sich derartige Fakten aus den eigenen Angaben des Beschwerdeführers im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens des Bundesasylamtes. Der Asylgerichtshof ist nicht verhalten, den Asylwerber zu 
Widersprüchen in Ansehung seines Asylantrages zu befragen, weil keine Verpflichtung besteht, ihm im Wege 
eines behördlichen Vorhalts zur Kenntnis zu bringen, dass Widersprüche in seinen eigenen Aussagen vorhanden 
seien, die im Rahmen der gem § 45 Abs 2 AVG vorzunehmenden Beweiswürdigung zu seinem Nachteil von 
Bedeutung sein könnten, und ihm aus diesem Grunde eine Stellungnahme hiezu zu ermöglichen (VwGH 
4.11.1992, 92/01/0560; vgl. ua. auch VwGH 27.6.1985, 85/18/0219; 3.4.1998, 95/19/1734; 30.1.1998, 
95/19/1713 wonach keine Verpflichtung besteht, den vom Antragsteller selbst vorgebrachten Sachverhalt zu 
Gehör zu bringen [siehe auch Hengstschläger/Leeb, AVG Kommentar, Rz 29 zu § 45 mwN]). Die Behörde 
(bzw. das Gericht) ist auch nicht verpflichtet, dem Antragsteller Gelegenheit zur Stellungnahme hinsichtlich 
einer vorgenommenen Beweiswürdigung zu geben [Hinweis E 23. April 1982, 398/80] (VwGH25.11.2004, 
2004/03/0139; Hengstschläger/Leeb, AVG Kommentar, Rz 25 zu § 45 mwN). Wenn die Behörde bzw. das 
Gericht aufgrund der vorliegenden Widersprüche zur Auffassung gelangte, dass dem Asylwerber die 
Glaubhaftmachung (seiner Fluchtgründe) nicht gelungen ist, so handelt es sich um einen Akt der freien 
Beweiswürdigung (VwGH 4.11.1992, 92/01/0560). 
 

2.5. Der Beschwerdeschriftsatz enthält somit keine konkreten Ausführungen, die die Beweiswürdigung der 
Erstbehörde entkräften könnten, und vermag daher den erkennenden Senat auch nicht zu weiteren 
Erhebungsschritten und insbesondere auch nicht zur Abhaltung einer mündlichen Verhandlung veranlassen; dies 
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insbesondere auch unter dem Aspekt des im Wesentlichen mängelfreien Verfahrens des Bundesasylamtes und 
der Verwendung hinreichender Länderfeststellungen mit nachvollziehbaren Quellenangaben im Erstbescheid, 
denen ebenso in der Beschwerde nicht entgegengetreten wurde. Zum Entscheidungszeitpunkt sind auch keine 
Umstände notorisch, aus denen sich eine ernste Verschlechterung der Lage in der Türkei ergeben würde. 
 

2.6. Im Übrigen käme man selbst dann, wenn man das Vorbringen des Beschwerdeführers der rechtlichen 
Beurteilung zugrunde legen würden, zu keinem anderen Ergebnis, wie in der rechtlichen Beurteilung noch näher 
dargestellt werden wird. Aus diesem Grund konnte auch auf die beantragte Einholung eines Gutachtens eines 
Ländersachverständigen verzichtet werden. 
 

3. Rechtliche Würdigung: 
 

3.1. Zu Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides: 
 

3.1.1. Gemäß § 7 Asylgesetz hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1, Abschnitt A, Z. 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist eine Person, die aus wohlbegründeter Furcht, aus 
Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 
seiner politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzt und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses 
Landes zu bedienen. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung". Eine Furcht kann nur 
dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung 
der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; 
VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich 
eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist 
Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung 
mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. 
(VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen 
gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind 
(VwGH 26.02.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - 
Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.04.1996, 
Zl. 95/20/0239; VwGH 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. 
 

Verfolgungshandlungen die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
nennt (VwGH 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, 
dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 
Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes 
zurechenbar sein (VwGH 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH 18.02.1999, Zl. 98/20/0468). 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Eine Verfolgung, d.h. ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen, kann weiters nur dann asylrelevant sein, wenn sie aus den in der Genfer 
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Flüchtlingskonvention genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder politische Gesinnung) erfolgt, und zwar sowohl bei einer unmittelbar von staatlichen 
Organen ausgehenden Verfolgung als auch bei einer solchen, die von Privatpersonen ausgeht (VwGH 
27.01.2000, Zl. 99/20/0519, VwGH 22.03.2000, Zl. 99/01/0256, VwGH 04.05.2000, Zl. 99/20/0177, VwGH 
08.06.2000, Zl. 99/20/0203, VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0291, VwGH 07.09.2000, Zl. 2000/01/0153, u.a.). 
 

3.1.2. Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des erkennenden Senates die dargestellten Voraussetzungen, 
nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben. 
 

Was die vorgebrachten Fluchtgründe des Beschwerdeführers hinsichtlich einer Unterstützung der PKK betrifft, 
so vermochte er keine asylrelevante Verfolgung glaubhaft zu machen. Auf sämtliche Ausführungen unter Punkt 
2. des gegenständlichen Erkenntnisses sowie auf die Beweiswürdigung des Bundesasylamtes wird verwiesen. 
 

3.1.3. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer nach seiner Abschiebung aus Deutschland am Flughafen in der 
Türkei zu seinem Auslandsaufenthalt befragt worden sei, und ihm eine derartige Befragung auch im Falle 
neuerlicher Abschiebung wieder drohen würde, stellt keine asylrelevante Verfolgungshandlung dar. 
 

Zum einen stellen Nachfragen allein nach ständiger Rechtssprechung des VwGH noch keine 
Verfolgungshandlung im Sinne des AsylG dar. Dies selbst im Falle wiederholter Nachfragen (VwGH v. 
17.06.1992, Zl. 92/01/0546). Aus Polizeiladungen und der subjektiven Befürchtung des Asylwerbers, verhaftet 
oder verfolgt zu werden, ergibt sich, wenn objektiv keine Gefahr eines ungerechtfertigten Eingriffes von 
erheblicher Intensität zu erkennen ist, kein Asylgrund, zumal Ladungen, Nachfragen, selbst kurzfristige 
Inhaftierungen nicht als derart gravierend angesehen werden können, daß sie einen Verbleib im Heimatland 
unerträglich machen (Fessl/Holzschuster AsylG 2005, Kommentar, E.63 zu § 3 unter Hinweis auf VwGH 
14.10.1998, 98/01/0262; 12.05.1999, 98/01/0365 und E.71 zu § 3 AsylG unter Hinweis VwGH 21.04.1993, 
92/01/1059 MWN; 21.02.1995, 94/20/0720, 19.12.1995, 95/20/0104; 10.10.1996, 95/20/0487; VwGH vom 
12.09.1996, Zl. 95/20/0285). 
 

Dem Begriff der Verfolgung ist eine gewisse Intensität inhärent. 
 

Nach Artikel 9 Abs. 1 der Statusrichtlinie des Rates, welche Richtlinie zwar auf den gegenständlichen Fall noch 
nicht anwendbar, aber dennoch zur Auslegung beachtlich ist, gelten als Verfolgung im Sinne des Artikels 1 A 
der Genfer Flüchtlingskonvention Handlungen, die a) aufgrund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sind, 
dass sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte darstellen, insbesondere der 
Rechte, von denen gemäß Artikel 15 Abs. 2 EMRK keine Abweichung zulässig ist, oder b) in einer Kumulierung 
unterschiedlicher Maßnahmen, einschließlich einer Verletzung der Menschenrechte, bestehen, die so gravierend 
ist, dass eine Person davon in ähnlicher wie der unter Buchstabe a) beschriebenen Weise betroffen ist. 
 

Diese Definition des Terminus "Verfolgungshandlung" entspricht im Wesentlichen auch der bisherigen 
höchstgerichtlichen Rechtsprechung. 
 

Zum anderen gibt es auch nach den getroffenen Feststellungen keine Anhaltspunkte dafür, dass türkische 
Staatsangehörige kurdischer Volksgruppenzugehörigkeit, die aus dem Ausland in ihre Heimat zurückkehren, 
nunmehr asylrelevanten Verfolgungshandlungen ausgesetzt wären. 
 

3.1.4. Was die familiären Probleme des Beschwerdeführers mit seinem Vater betrifft, so lassen sich diese nicht 
unter einen der in der GFK genannten Gründe subsumieren. Der Beschwerdeführer ist im Übrigen mittlerweile 
auch 37 Jahre alt und kann daher davon ausgegangen werden, dass er seinem Vater auch ausweichen kann, etwa 
durch eine Wohnsitznahme in einem anderen Teil der Türkei. 
 

3.1.5. Selbst dann, wenn man hypothetisch vom Vorbringen des Beschwerdeführers ausgehen würde, dass er 
während seines Aufenthalts in Deutschland (1988 - 2000) die PKK unterstützt, bereits vorher dieser mit 
Lebensmitteln geholfen und sich auch in der Folge Türkei für die PKK eingesetzt habe, kann eine aktuelle 
asylrelevante Gefährdung zum Entscheidungspunkt nicht erkannt werden. 
 

3.1.5.1. Der Beschwerdeführer hat diesbezüglich - wie bereits ausgeführt - vorgebracht, anlässlich seiner 
Abschiebung aus Deutschland am Flughafen angehalten sowie befragt worden zu sein. 
 

Wie bereits erwähnt, kommt Anhaltungen und Verhören dann keine asylrechtliche Relevanz zu, wenn diese ohne 
weitere Folgen geblieben sind (VwGH, 16.01.1996, 95/20/0196). 
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Wäre der Beschwerdeführer durch seine Unterstützung der PKK mit Lebensmitteln bzw. finanziell bei 
Sammlungen in Deutschland schon bei den türkischen Behörden aufgefallen, wäre er wohl anlässlich der 
Routinekontrolle bei der Einreise kaum wieder freigelassen worden. 
 

Selbst wenn er tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt eine Bestrafung seitens des türkischen Staates wegen seiner 
Unterstützungstätigkeit zu gewärtigen gehabt hätte, so ist eine solche zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls 
nicht mehr erkennbar. Zum einen ergibt sich aus den Amtswissen, dass durch die Strafrechtsreform Artikel 169 
tStGB (Unterstützung einer bewaffneten Bande) geändert wurde und handelt es sich etwa bei der Gewährung 
von Unterschlupf an PKK-Mitglieder nun nicht mehr um ein Strafrechtsdelikt. Zum anderen wurde in der Türkei 
im Dezember 2000 auch das Amnestiegesetz, Gesetz Nr. 4616, welches eine Strafminderung in Form der 
Haftentlassung unter der Bedingung sich binnen drei Jahren nicht derselben Deliktsart strafbar zu machen, 
erlassen, welches auch Artikel 168 tStGB umfasst. Ferner wurden durch das Amnestiegesetz vom Dezember 
2000 viele vor dem 23.04.1999 begangene Straftaten - darunter auch Unterstützungshandlungen für bewaffnete 
Organisationen - zur Bewährung ausgesetzt und gewährt diese Regelung einen Straferlass von 10 Jahren, was bei 
Straftaten mit einer Strafe unter 10 Jahren eine Straffreistellung bedeutet. Eine Bestrafung seitens der türkischen 
Staates ist daher - selbst bei hypothetischer Glaubwürdigkeitunterstellung seines Vorbringens - zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr zu erwarten. 
 

Für die Zeit nach seiner Rückkehr in die Türkei hat der Beschwerdeführer zunächst angegeben, dass die 
Gendarmerie immer wieder in sein Gastlokal, in welchem Schilder in kurdischer Sprache aufgehängt gewesen 
seien, gekommen wäre, um den Geschäftsgang zu stören. Die Gendarmen hätten die Einsatzfahrzeuge vor dem 
Lokal geparkt, damit die Gäste Angst bekommen und das Lokal nicht betreten. 
 

Wäre der Beschwerdeführer tatsächlich als gefährlich für den türkischen Staat einzustufen gewesen, wäre er 
wohl spätestens zu diesem Zeitpunkt festgenommen worden. Im bloßen Aufsuchen seines Lokals durch die 
Gendarmerie kann jedenfalls noch keine gezielte Verfolgung von einer für die Asylgewährung erforderlichen 
Intensität gesehen werden. 
 

3.1.5.2. Der Beschwerdeführer hat - zumindest im ersten Verfahrensgang - auch Kontakte zur HADEP 
behauptet, welche ihr Büro in der Straße gehabt habe, in welcher sich auch sein Lokal befunden habe, und habe 
er für diese Flugzettel verteilt. 
 

Der Beschwerdeführer war jedoch laut eigenen Angaben nicht einmal einfaches Parteimitglied und ist dazu 
auszuführen, dass nach dem Amtswissen selbst eine solche einfache Mitgliedschaft in der HADEP in der Regel 
nur dann zu Repressionen führen kann, wenn sie mit anderen Faktoren wie einer Verurteilung wegen 
Zugehörigkeit zu einer illegalen Organisation in der Vergangenheit, einer wichtigen sozialen Position und 
aktiver Mitarbeit in der Partei usw. verknüpft ist. Aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer weder dargetan 
bzw. glaubhaft gemacht hat, dass gegen ihn wegen behaupteter politischer Aktivitäten ein Verfahren eröffnet 
worden wäre, kann geschlossen werden, dass er auch von den Behörden nicht als bedeutender Aktivist eingestuft 
wurde. (Siehe auch die Urteile des schweizerischen Bundesverwaltungsgerichtes E-6893/2006 vom 29.07.2008, 
E-6809/2006 vom 25.08.2008) 
 

3.1.6. Was eine allfällige asylrelevante Verfolgung des Beschwerdeführers wegen seiner Zugehörigkeit zur 
kurdischen Volksgruppe betrifft, so ergibt sich aus den getroffenen Feststellungen, dass türkische Staatsbürger 
kurdischer und anderer Volkszugehörigkeit allein aufgrund ihrer Abstammung keinen staatlichen Repressionen 
unterworfen sind oder waren. 
 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass die Zugehörigkeit eines Asylwerbers zu einer 
ethnischen oder religiösen Volksgruppe allein sowie deren schlechte allgemeine Situation nicht geeignet ist, eine 
Asylgewährung zu rechtfertigen (vgl. VwGH 23.05.1995, 94/20/0816). Das Asylgesetz verlangt vielmehr die 
begründete Furcht vor einer konkret gegen den Asylwerber selbst gerichteten Verfolgungshandlung aus den in 
der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Gründen. Nachteile, welche auf die allgemeinen politischen, 
wirtschaftlichen oder sozialen Lebensbedingungen in einem Staat zurückzuführen sind, und jeden treffen 
können, der dort lebt, stellen keine Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes dar. 
 

Überdies existieren - auch unter Berücksichtigung des zur Zeit wieder verschärften Vorgehens des türkischen 
Staates gegen militante Kurden - derzeit keine aktuellen Berichte über die Lage der Kurden in der Türkei und 
damit keine von Amts wegen aufzugreifenden Anhaltspunkte dafür, dass gegenwärtig Personen kurdischer 
Volksgruppenzugehörigkeit in der Türkei generell mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit allein aufgrund ihrer 
Volksgruppenzugehörigkeit einer asylrelevanten - sohin auch einer maßgeblichen Intensität erreichenden - 
Verfolgung ausgesetzt bzw. staatlichen Repressionen unterworfen würden. Ein systematisches, 
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flächendeckendes Vorgehen gegen Kurden, welches dieser Personengruppe einen Verbleib in der Türkei 
unerträglich machen würde, ist sohin nicht feststellbar. 
 

3.1.7. Die Beschwerde war sohin hinsichtlich Spruchpunkt I. jedenfalls abzuweisen. 
 

3.2. Zu Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides: 
 

3.2.1. Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer 
Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in 
der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen 
auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. 
Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende 
Bestimmung" des FPG zu beziehen, das ist § 50 FPG. Anzumerken ist, dass sich die Regelungsgehalte beider 
Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von 
Bedeutung wäre. Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 
57 FrG bezieht, lässt sich insoweit auch auf § 50 FPG übertragen. 
 

3.2.2. Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen 
Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt 
würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre (§ 8 Abs 
1 AsylG iVm § 50 Abs. 1 FPG) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht 
wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 50 Abs. 2 FPG und § 8 Abs 1 AsylG), es sei denn es bestehe eine inländische 
Fluchtalternative. 
 

Zur Auslegung des § 8 AsylG iVm § 50 FPG 2005 ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 
Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992 und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 126/2002, heranzuziehen. Danach 
erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber 
betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die 
bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen 
aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. 
VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Anforderungen an die 
Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen 
(VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht 
geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die 
ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 
2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 
95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat 
eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer 
bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung 
der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in 
diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK 
widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine 
Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; 
vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr 
ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen 
ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel 
untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 
oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

3.2.3. Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, 
auch unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen 
Rechtsschutzsystems als relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb 
staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des 
Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, 
glaubhaft gemacht sind (vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United 
Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 
13669/03). 
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3.2.4. Wie bereits oben ausgeführt, gelang es dem Beschwerdeführer nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK 
darzutun, sodass die Anwendbarkeit des § 50 Abs. 2 FPG von vornherein ausscheidet. Zu prüfen bleibt, ob es im 
vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, der Beschwerdeführer liefe Gefahr in der Türkei einer 
Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu werden: 
 

3.2.4.1. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Beweisverfahrens kann nicht angenommen werden, dass der 
Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr in sein Herkunftsland einer existentiellen Bedrohung ausgesetzt sein 
könnte, sodass die Abschiebung eine Verletzung des Art. 3 EMRK bedeuten würde. Eine Gefährdung durch 
staatliche Behörden bloß aufgrund des Faktums der Rückkehr ist nicht ersichtlich, auch keine sonstige 
allgemeine Gefährdungslage durch Dritte. 
 

3.2.4.2. Wie die Erstbehörde bereits zutreffend dargelegt hat, erfolgen in der Türkei weder grobe, massenhafte 
Menschenrechtsverletzungen unsanktioniert, noch ist nach den getroffenen Feststellungen von einer völligen 
behördlichen Willkür auszugehen, es ist auch kein "real Risk" (dazu VwGH vom 31.03.2005, 2002/20/0582) 
einer unmenschlichen Behandlung festzustellen. 
 

3.2.4.3. Was die festgestellten Krankheiten (leichte bis mittlere depressive Episode im Rahmen einer 
rezidivierenden depressiven Störung mit somatischem Syndrom, Zustand nach Morphinabhängigkeit) betrifft, so 
hat der Sachverständige diesbezüglich ausgeführt, dass eine entsprechende medikamentöse Einstellung sowie die 
Fortführung der Drogenentwöhnungstherapie empfohlen werde. 
 

Wie die Erstbehörde zutreffend dargelegt hat, handelt es sich dabei jedoch nicht um eine lebensbedrohliche 
Erkrankung, welche in der Türkei nicht behandelbar wäre, sondern ist nach den getroffenen Feststellungen die 
Behandlung psychischer Erkrankungen in allen Krankenhäusern in der Türkei möglich, welche über eine 
Abteilung für Psychiatrie verfügen. Ebenso gibt es im Bereich von Ankara eine Behandlungszentrale für 
Suchtgiftabhängige. Auch für mittellose Personen besteht die Möglichkeit einer kostenlosen Behandlung. 
 

Dass der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers im Falle einer Abschiebung in die Türkei in signifikanter 
Weise eine Verschlechterung erfahren würde, kann nicht festgestellt werden. 
 

Der Beschwerdeführer leidet sohin unter keiner Erkrankung, welche ein Abschiebehindernis im Sinne von 
Artikel 3 EMRK darstellen würde. 
 

Darüber hinaus ist auszuführen: 
 

Unbestritten ist, dass nach der allgemeinen Rechtsprechung des EGMR zu Art. 3 EMRK und Krankheiten, die 
auch im vorliegenden Fall maßgeblich ist, eine Überstellung in den Iran nicht zulässig wäre, wenn dort wegen 
fehlender Behandlung schwerer Krankheiten eine existenzbedrohende Situation drohte. 
 

Hiezu ist zunächst klarzustellen, dass eine schwere Krankheit des Beschwerdeführers im Verfahren keinesfalls 
hervorgekommen ist. 
 

In diesem Zusammenhang ist vorerst auf die jüngste diesbezügliche Rechtsprechung des EGMR zur Frage einer 
ausreichenden medizinischen Behandlung in Zusammenhang mit Art. 3 EMRK zu verweisen: 
 

AYEGH v Schweden, 07.11.2006, Rs 4701/05 
 

KARIM v Schweden, 04.07.2006, Rs 24171/05 
 

PARAMASOTHY v NIEDERLANDE, 10.11.2005, Rs 14492/03 
 

RAMADAN & AHJREDINI v Niederlande, 10.11.2005, Rs 35989/03 
 

HUKIC v Schweden, 27.09.2005, Rs 17416/05 
 

OVDIENKO v Finnland, 31.05.2005, Rs 1383/04 
 

AMEGNIGAN v Niederlande, 25.11.2004, Rs 25629/04 
 

NDANGOYA v Schweden, 22.06.2004, Rs 17868/03 
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Aus dieser Rechtsprechung ergeben sich folgende Judikaturlinien: 
 

Der Umstand, dass die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Zielland schlechter sind als im 
Aufenthaltsland, und allfälligerweise "erhebliche Kosten" verursachen, ist nicht ausschlaggebend. In der 
Entscheidung HUKIC v Schweden, 27.09.2005, Rs 17416/05 wurde die Abschiebung des am Down-Syndrom 
leidenden Beschwerdeführers nach Bosnien-Herzegowina für zulässig erklärt und wurde ausgeführt, dass die 
Möglichkeit der medizinischen Versorgung in Bosnien-Herzegowina gegeben sei. Dass die Behandlung in 
Bosnien-Herzegowina nicht den gleichen Standard wie in Schweden aufweise und unter Umständen auch 
kostenintensiver sei, sei nicht relevant. Notwendige Behandlungsmöglichkeiten wären gegeben und dies sei 
jedenfalls ausreichend. 
 

Dass sich der Gesundheitszustand durch die Abschiebung verschlechtert ("mentaler Stress" ist nicht 
entscheidend), ist vom Antragsteller konkret nachzuweisen, bloße Spekulationen über die Möglichkeit sind nicht 
ausreichend. Auch Selbstmordabsichten hindern eine Abschiebung für sich genommen nicht. In der 
Beschwerdesache OVDIENKO v Finnland vom 31.05.2005, Nr. 1383/04, wurde die Abschiebung des 
Beschwerdeführers, der seit 2002 in psychiatrischer Behandlung war und der selbstmordgefährdet ist, für 
zulässig erklärt; mentaler Stress durch eine Abschiebungsdrohung in die Ukraine ist kein ausreichendes ¿real 
risk'. In AYEGH v Schweden vom 07.11.2006 betonte der EGMR auch den Umstand, dass ein schlechter 
Gesundheitszustand durch die unsichere Lage im Aufenthaltsstaat und die Angst vor Abschiebung in den Iran 
bedingt sei; die (damit in Zusammenhang stehende) erklärte Selbstmordabsicht hindert die Abschiebung nicht, 
anderes kann gelten, wenn der/die Betreffende bereits längerer Zeit in stationärer psychiatrischer Behandlung ist. 
Die zuständigen Behörden müssen sich vor dem unmittelbaren Vollzug noch einmal von der 
Überstellungsfähigkeit überzeugen und geeignete Maßnahmen treffen, um einen Suizid zu verhindern (siehe 
auch KARIM v Schweden). 
 

Auch Abschiebungen psychisch kranker Personen nach mehreren Jahren des Aufenthalts im Aufenthaltsstaat 
können in Einzelfällen aus öffentlichen Interessen zulässig sein (vgl PARAMSOTHY v Niederlande, 
10.11.2005, Rs 14492/05; Mit diesem Judikat des EGMR wurde präzisiert, dass die Abschiebung des 
Beschwerdeführers nach 9jährigem Aufenthalt in den Niederlanden, welcher unter posttraumatischem 
Stresssyndrom leidet und bereits einen Selbstmordversuch hinter sich hat, zulässig ist, da spezielle Programme 
für Behandlungen von traumatisierten Personen und verschiedene therapeutische Medizin in Sri Lanka verfügbar 
sind, auch wenn sie nicht den selben Standard haben sollten wie in den Niederlanden.) 
 

In der Entscheidung RAMADAN & AHJREDINI v Niederlande vom 10.11.2005, Rs 35989/03 wurde die 
Abschiebung der Beschwerdeführer nach Mazedonien für zulässig erklärt wurde, da Psychotherapie eine gängige 
Behandlungsform in Mazedonien ist und auch verschiedene therapeutische Medizin verfügbar ist, auch wenn sie 
nicht dem Standard in den Niederlanden entsprechen möge. 
 

In KARIM v Schweden erkannte der EGMR, dass in Bangladesch ausreichende Behandlungsmöglichkeiten für 
traumatisierte Personen, respektive Opfer von Folter bestünden. Bei erheblichen finanziellen Kosten solcher 
Behandlungen kann es darauf ankommen, ob diesbezüglich Unterstützung durch den Familienverband möglich 
ist. 
 

In der Beschwerdesache AMEGNIGAN v Niederlande, 25.11.2004, Rs 25629/04, stellte der EGMR fest, dass in 
Togo eine grundsätzliche adäquate Behandlung der noch nicht ausgebrochenen AIDS-Erkrankung gegeben ist 
und erklärte die Abschiebung des Beschwerdeführers für zulässig. 
 

Schließlich sprach der EGMR in der Beschwerdesache NDANGOYA v Schweden, 22.06.2004, Nr. 17868/03, 
aus, dass in Tansania Behandlungsmöglichkeiten auch unter erheblichen Kosten für die in 1-2 Jahren 
ausbrechende AIDS-Erkrankung des Beschwerdeführers möglich ist; es sind auch familiäre Bezüge gegeben, 
weshalb die Abschiebung für zulässig erklärt wurde. 
 

Die beiden letztgenannten Entscheidungen beinhalten somit, dass bei körperlichen Erkrankungen im allgemeinen 
(sofern grundsätzliche Behandlungsmöglichkeiten bestehen; bejaht zB für AIDS in Tansania sowie Togo und für 
Down-Syndrom in Bosnien-Herzegowina) nur Krankheiten im lebensbedrohlichen Zustand relevant sind. 
 

Die soeben dargestellten Judikaturlinie des EGMR hat seitens des Verfassungsgerichtshofes erst jüngst in 
seinem Erkenntnis vom 06.03.2008, B 2400/07- 9 Bestätigung gefunden und hat dieser daraus abgeleitet, dass 
"im allgemeinen kein Fremder ein Recht hat, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort 
medizinisch behandelt zu werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leidet oder 
selbstmordgefährdet ist." 
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Nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes kann es sohin nur bei Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen 
zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK kommen, wogegen es unerheblich ist, dass die Behandlung im Zielland 
nicht gleichwertig, schwerer zugänglich, oder kostenintensiver ist. (Mit Erkenntnis des VfGH vom 06.03.2008, 
B 2400/07-9 hat dieser die Beschwerde hinsichtlich der Überstellung eines Russischen Staatsangehörigen nach 
Polen mit Traumavorbringen samt psychiatrischen Gutachten abgelehnt. Begründung: UBAS habe klare 
Feststellungen zur medizinischen Behandlung von Traumatisierten in Polen getroffen, auf die 
Aufnahmerichtlinie verwiesen, welche auch Polen anzuwenden hat und welche für die Mitgliedstaaten die 
Pflicht der ausreichenden medizinischen Versorgung statuiert.) 
 

Im Lichte dieser Rechtsprechung des EGMR (siehe auch jüngst in einer teilweise vergleichbaren Konstellation 
wie im vorliegenden Fall EGMR GONCHAROVA/ALEKSEYTSEV v Schweden vom 03.05.2007, Rs 
31246/&06) ist zusammenfassend festzuhalten, dass es nicht erforderlich ist, dass die medizinischen 
Behandlungsmöglichkeiten in der Türkei denselben Standard haben müssen wie etwa in Deutschland bzw. 
Österreich. 
 

Durch eine Abschiebung des Beschwerdeführers wird Art 3 EMRK nicht verletzt und reicht es jedenfalls aus, 
wenn medizinische Behandlungsmöglichkeiten im Land der Abschiebung verfügbar sind, was in der Türkei 
jedenfalls der Fall ist. Dass die Behandlung in der Türkei den gleichen Standard wie in Österreich aufweist oder 
unter Umständen auch kostenintensiver ist, ist nicht relevant. 
 

Selbst wenn der Beschwerdeführer aufgrund einer allfälligen Behandlung aufgrund der Ausgestaltung des 
Gesundheitswesens in der Türkei mit erheblichen finanziellen Belastungen zu rechnen hätte - was im 
gegenständlichen Fall grundsätzlich nicht anzunehmen ist -, kann unter dem Gesichtspunkt des Art 3 EMRK 
kein wesentlicher Aspekt erblickt werden. 
 

Im gegenständlichen Fall mag es zwar sein, dass die Behandlungsmöglichkeiten im Herkunftsstaat hinter denen 
in Österreich zurückbleiben, aufgrund des Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens ist jedoch bei 
Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen festzustellen, dass hierdurch im gegenständlichen Fall die vom 
EGMR verlangten außerordentlichen Umstände nicht gegeben sind (vgl. hierzu insbesondere auch weiters Urteil 
des EGMR vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599, Case of Bensaid v. The United Kingdom oder auch VwGH 
v. 7.10.2003, 2002/01/0379). 
 

Aus den festgestellten Erkrankungen und erforderlichen Behandlungen und Therapien des Beschwerdeführers 
ergibt sich sohin kein Abschiebehindernis. 
 

3.2.4.4. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass dem Beschwerdeführer im Fall seiner Rückkehr in die Türkei dort die 
notdürftigste Lebensgrundlage fehle. Es entspricht dem Amtswissen, dass die Grundversorgung der Bevölkerung 
gewährleistet ist und ist diesbezüglich auch zum Entscheidungszeitpunkt keine Verschlechterung bekannt. 
 

Der Beschwerdeführer ist ein Mann im Alter von 37 Jahren, der über Schulbildung verfügt und während seines 
Aufenthalts in Deutschland als Gärtner arbeitete. Auch nach seiner Rückkehr in die Türkei hat er laut eigenen 
Angaben ein Kaffeehaus betrieben bzw. dort gearbeitet. Seitens des Bundesasylamtes wurde er am 28.05.2009 
zu seinen Vorstellungen zu seiner beruflichen Zukunft befragt, wobei er angab, er könne Zimmerbrunnen 
herstellen, diese auch über das Internet verkaufen und damit Geld verdienen. 
 

Es daher davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer auch in der Türkei seinen Lebensunterhalt durch eigene 
Arbeit ins Verdienen bringen kann und er nicht als im Sinne der EMRK gefährdet anzusehen ist. 
 

3.2.5. Wiederum ist festzuhalten, dass zum Entscheidungszeitpunkt keine Umstände notorisch sind, aus denen 
sich eine ernste Verschlechterung der allgemeinen (alle unterschiedslos treffenden) Sicherheitslage oder der 
wirtschaftlich-sozialen Lage in der Türkei ergeben würde; auch hiezu ist seitens des Beschwerdeführers in der 
Beschwerde kein konkretes Vorbringen erfolgt. 
 

3.2.6. Ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG liegt somit nicht vor und 
war daher auch die Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt II. abzuweisen. 
 

3.3. Zu Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides: 
 

3.3.1. Gemäß § 10 Abs 1 Z 2 AsylG 2005 - zu dessen Anwendbarkeit siehe oben - ist die Entscheidung, mit der 
ein Asylantrag abgewiesen und festgestellt wird, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, mit einer Ausweisung zu verbinden. Wie bei 
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fremdenpolizeilichen Ausweisungen ist die asylrechtliche Ausweisung jedoch nicht obligatorisch mit der 
Abweisung des Antrags und der Nicht-Zuerkennung des subsidiären Schutzes zu verbinden. Diese ist zu 
unterlassen, wenn sie eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würde. 
 

3.3.2. Gemäß Art 8 Abs 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, 
seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. 
 

Gemäß Art 8 Abs 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur 
statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz 
der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig und in diesem 
Sinne auch verhältnismäßig ist. 
 

3.3.3. Das Recht auf Achtung des Familienlebens iSd Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es 
umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundenen 
Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern 
auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (EGMR Kroon, VfGH 28.06.2003, G 78/00). 
 

Der Begriff des Familienlebens ist jedoch nicht nur auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, 
sondern schließt auch andere "de facto Beziehungen" ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben 
eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder 
auf andere Weise (EGMR Marckx, EGMR 23.04.1997, X ua). 
 

Der Beschwerdeführer hat in Österreich keine Familienangehörigen und führt auch sonst keine 
familienähnlichen Beziehungen, weshalb ein Eingriff in sein Recht auf Familienleben zu verneinen ist. 
 

3.3.4. Was ein Privatleben des Beschwerdeführers in Österreich betrifft, so ist bereits aufgrund der 
Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers von mehr als fünf Jahren (unter Berücksichtigung seines Aufenthalts in 
Deutschland nach Asylantragstellung) jedenfalls vom Vorliegen gewisser Bindungen - und damit eines 
Privatlebens - in Österreich auszugehen ist. 
 

3.3.5. Durch die Ausweisung des Beschwerdeführers wird daher in Art 8 EMRK eingegriffen. 
 

Ob dieser - gesetzlich vorgesehene - Eingriff auch zulässig ist, ist also im Rahmen einer Abwägung zwischen 
den öffentlichen Interessen an einer Aufenthaltsbeendigung einerseits und den privaten Interessen des 
Beschwerdeführers an einem Verbleib in Österreich andererseits zu ermitteln. 
 

3.3.6. Es ist daher eine Gesamtbetrachtung der Integration des Fremden, der sich seit April 2004 ununterbrochen 
im Bundesgebiet aufhält, vorzunehmen und dabei die Judikatur des VwGH (hier insbesondere das Erkenntnis 
vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479) und des VfGH (etwa B 328/07 vom 29.9.2007, B 1150/07 vom. 29.9.2007, 
B 16/08 vom 5.3.2008, B 61/08 vom 5.2.2008, B 1032/07 vom 13.3.2008, B 1859-1863/07 vom 5.3.2008 und B 
1918/07 vom 5.3.2008) zu beachten. 
 

Der Beschwerdeführer ist zwar mehr als fünf Jahren in Österreich aufhältig, hat sich dem Verfahren nicht 
entzogen, weswegen ihm dessen Dauer nicht anzulasten ist, und hat auch - wohl auch aufgrund seines 
langjährigen Aufenthalts in Deutschland - gute Kenntnisse der deutschen Sprache. Sonstige Umstände, welche 
für eine besondere Integration in Österreich sprechen würden, hat er jedoch nicht vorgebracht. Vielmehr hat er 
im Laufe seiner letzten Einvernahmen sogar angegeben, ohnedies nicht in Österreich bleiben zu wollen, sondern 
dass er nach Deutschland (AS 447) oder Kanada (AS 339) gehen möchte. 
 

Das Gewicht des Aufenthalts des Beschwerdeführers in Österreich wird auch dadurch erheblich gemindert, weil 
jener lediglich auf einen - wie sich im Verfahren zeigte - unberechtigten Asylantrag zurückzuführen ist, (VwGH 
26.6.2007, 2007/01/0479 mwN). Beruht der bisherige Aufenthalt auf rechtsmissbräuchlichem Verhalten 
(insbesondere bei Vortäuschung eines Asylgrundes [vgl VwGH 2.10.1996, 95/21/0169]), relativiert dies die 
ableitbaren Interessen des Asylwerbers nämlich wesentlich [vgl. die Erkenntnisse vom 28. Juni 2007, Zl. 
2006/21/0114, und vom 30. August 2007, Zl. 2006/21/0246] (VwGH 20.12.2007, 2006/21/0168). 
 

Gegen das Überwiegen der Interessen des Beschwerdeführers an einem Verbleib in Österreich wegen seines 
Privatlebens bzw. für das Überwiegen der öffentlichen Interessen an der Aufrechterhaltung der Fremdenpolizei 
und eines geordneten Zuwanderungswesens spricht überdies, dass er als Asylwerber nach Österreich gekommen 
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ist, obwohl ihm keine Verfolgung gedroht hat und er daher wissen musste, dass sein Verbleib zeitlich befristet 
ist. Weiters spricht für die öffentlichen Interessen der Umstand, dass der Beschwerdeführer illegal eingereist ist, 
niemals ein anderes als das vorübergehende Aufenthaltsrecht in Österreich hatte, und allfällige Bindungen zu 
Österreich (wie zB Freundschaften) in einem Zeitraum entstanden sind, in dem sich der Beschwerdeführer seiner 
prekären aufenthaltsrechtlichen Stellung bewusst war bzw. jedenfalls bewusst sein musste. 
 

Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer in Österreich auch straffällig wurde und zunächst mit einem Urteil 
eines österreichischen Gericht von Oktober 2006 wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz zu einer 
Freiheitsstrafe in der Dauer von 12 Monaten verurteilt wurde, wobei ein Teil in der Dauer von acht Monaten für 
eine Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen wurde. 
 

Aufgrund dieser Verurteilung wurde über den Beschwerdeführer auch ein Rückkehrverbot verhängt. 
 

Im April 2008 wurde der Beschwerdeführer erneut wegen Suchtmitteldelikten verurteilt, diesmal zu einer 
unbedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr; überdies wurde der bedingt nachgesehne Teil der ersten 
Verurteilung widerrufen. 
 

Bereits diese - doch erheblichen, und auch unbedingt verhängten - Freiheitsstrafen reichen jedoch aus, um den 
Eingriff in das Privatleben des Beschwerdeführers zu rechtfertigen. 
 

Zum Überwiegen der öffentlichen Interessen des Staates an der Ausweisung und der Zulässigkeit des Eingriffes 
in das Privatleben siehe insbesondere VwGH 28.2.2008, 2007/18/0264 (öffentliches Interesse an der Wahrung 
eines geordneten Fremdenwesens), VwGH 14.6.2007, 2007/18/0278 (öffentliches Interesse an der Einhaltung 
fremdenrechtlicher Vorschriften), VwGH 22.11.2007, 2007/21/0317; 25.9.2007, 2007/18/0673 (illegale Einreise 
und unrechtmäßiger Aufenthalt), VwGH 29.1.2008, 2007/18/0400; 22.11.2007, 2007/21/0406 (wirtschaftliches 
Wohl - mittellose Personen) sowie EGMR 18.2.1991, Moustaquim, 12.313/86 (Ausweisung straffälliger 
Fremder). 
 

Zur Zulässigkeit der Ausweisung trotz langjährigem Aufenthalt in Österreich und mangelnder Integration in 
Österreich ist insbesondere auf folgende höchstgerichtliche Rechtsprechung hinzuweisen: VwGH 17.11.2005, 
2005/21/0370 (7-jähriger Aufenthalt mit "nicht stark ausgeprägter Integration" - Ausweisung zulässig), VwGH 
25.9.2007, 2007/18/0348 (5-jähriger Aufenthalt - Ausweisung zulässig), VwGH 3.7.2007, 2007/18/0361 (5-
jähriger Aufenthalt - Ausweisung zulässig), VwGH 26.9.2007, 2006/21/0288 (7-jähriger Aufenthalt - 
Ausweisung zulässig), VwGH 8.11.2006, 2006/18/0316 (8-jähriger Aufenthalt - Ausweisung zulässig), VwGH 
25.9.2007, 2007/18/0416 (4-jähriger Aufenthalt - "kein individuelles Bleiberecht" - Ausweisung zulässig), 
VwGH 28.2.2008, 2008/18/0087 (eineinhalbjähriger Aufenthalt - Ausweisung zulässig), VwGH 18.5.2007, 
2007/18/0136 (11-jähriger unrechtmäßiger Aufenthalt (von insgesamt 15 Jahren) - Ausweisung zulässig), 
VwGH 8.11.2006, 2006/18/0316 (4-jähriger unrechtmäßiger Aufenthalt nach 4-jährigem Asylverfahren - 
Ausweisung zulässig), VfGH 29.9.2007, B 1150/07, EuGRZ 2007, 728 (11-jähriger Aufenthalt, zwei 
Scheinehen, zwei Asylanträge - Ausweisung zulässig). 
 

3.3.7. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die aktuelle Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) vom 08.04.2008, NNYANZI gg. das Vereinigte Königreich. 
 

Darin erachtete es der EGMR im Fall einer Asylwerberin, deren Verfahren insgesamt bereits rund 10 Jahre 
dauerte - die Beschwerdeführerin hatte in dieser Zeit einen Beruf erlernt, beteiligte sich an der 
Kirchengemeinschaft, hatte Freunde, darunter eine Beziehung zu einem Mann - nicht als notwendig zu 
entscheiden, ob die Beziehungen, welche sie während ihres beinahe zehnjährigen Aufenthalts im Vereinigten 
Königreich begründet hat, Privatleben iSd Art 8 EMRK darzustellen geeignet sind. Selbst unter der Annahme, 
dass dem so wäre, sei die in Aussicht genommene Abschiebung nach Uganda gesetzlich vorgesehen und durch 
ein legitimes Ziel motiviert, nämlich die "Aufrechterhaltung und Stärkung der Einwanderungskontrolle". Jedes 
von der Beschwerdeführerin während ihres Aufenthalts im Vereinigten Königreich etablierte Privatleben würde 
ihre Abschiebung bei einer Abwägung gegen das legitime öffentliche Interesse an einer wirksamen 
Einwanderungskontrolle nicht zu einem unverhältnismäßigen Eingriff machen. Anders als im Fall Üner/NL sei 
die BF im vorliegenden Fall kein niedergelassener Einwanderer. Ihr wäre nie ein Bleiberecht im belangten Staat 
erteilt worden. Ihr Aufenthalt im Vereinigten Königreich während der Anhängigkeit ihrer verschiedenen 
Asylanträge und Menschenrechtsbeschwerden sei immer prekär gewesen und ihre Abschiebung aufgrund der 
Abweisung dieser Anträge werde durch eine behauptete Verzögerung ihrer Erledigung durch die Behörden nicht 
unverhältnismäßig. Die Abschiebung der BF nach Uganda würde daher keine Verletzung von Art. 8 EMRK 
darstellen. 
 

3.3.8. Umgelegt auf den vorliegenden Fall bedeutet dies folgendes: 
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Der Beschwerdeführer hält sich zwar seit April 2004, also seit mehr als fünf Jahren, durchgehend in Österreich 
auf, jedoch stützte sich sein Aufenthalt lediglich auf seinen Asylantrag und war damit stets ungewiss, was dem 
Beschwerdeführer auch bewusst sein musste (vgl. Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 MRK, 
ÖJZ 2007/74, 857 mwN; EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 5.9.2000, Fall Solomon, Appl. 
44.328/98; 31.1.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 
2006, 562). In diesem Zeitraum ist auch sein Privatleben entstanden. Der Asylwerber kann während seines 
Asylverfahrens nicht darauf vertrauen, dass ein in dieser Zeit entstehendes Privat- bzw. Familienleben auch nach 
der Erledigung seines Asylantrages fortgesetzt werden kann. Die Rechte aus der GFK dürfen nicht dazu dienen, 
die Einwanderungsregeln zu umgehen (ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art 
8 EMRK, S 857 mwN). 
 

In erheblichem Ausmaß gegen einen Verbleib des Beschwerdeführers in Österreich sprechen überdies dessen 
strafgerichtliche Verurteilungen. 
 

3.3.9. Somit kommt der erkennende Senat zum Ergebnis, dass die öffentlichen Interessen an einer 
Aufenthaltsbeendigung überwiegen und der Eingriff in das Privatleben des Beschwerdeführers jedenfalls 
notwendig und auch verhältnismäßig ist. 
 

3.3.10. In Würdigung sämtlicher Umstände stellt sich die Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem 
Bundesgebiet in seinen Herkunftsstaat gemäß § 10 AsylG 2005 als zulässig und nicht unverhältnismäßig dar, 
weshalb auch die Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides abzuweisen war. 
 

In diesem Sinne war insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 
 

4. Gemäß § 41 Abs 7 AsylG 2005 kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen 
zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 67 d AVG. Es ergibt 
sich aus § 23 AsylGHG, dass die dort als Rechtsfolge vorgesehene sinngemäße Anwendung des AVG 1991 
unter dem Vorbehalt anderer Regelungsinhalte des AsylG 2005 steht. Derartige ausdrückliche andere 
Regelungen für das Verfahren vor dem Asylgerichtshof sind, in den in der Erläuterung laut AB 371 XXIII.GP 
genannten §§ 20, 22 und 41 AsylG 2005 enthalten, wohl aber auch in den §§ 42, 61 und 62 AsylG 2005. Es 
ergibt sich aus § 23 AsylGHG somit die Anwendung von Verfahrensbestimmungen für den Asylgerichtshof in 
allen anhängigen Verfahren einschließlich der gemäß den Übergangsbestimmungen des AsylG 2005 nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führenden Verfahren, ohne dass es dafür einer Nennung dieser 
Bestimmungen (auch) im § 75 Abs. 1 AsylG 2005 bedürfte. § 41 Abs. 7 ist daher im gegenständlichen Verfahren 
anwendbar. 
 

Der Sachverhalt ist zusammengefasst, wie dargestellt, aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als 
geklärt anzusehen (entspricht der bisherigen Judikatur zu § 67d AVG). 
 

Es ergab sich sohin auch kein Hinweis auf die Notwendigkeit, den maßgeblichen Sachverhalt mit dem 
Beschwerdeführer zu erörtern (vgl. VwGH 23.01.2003, 2002/20/0533, VwGH 01.04.2004, 2001/20/0291). 


